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Zehnte Einzelsatzung zur Ergänzung der Satzung der Stadt Witten
über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG für das Land Nord-
rhein-Westfalen für straßenbauliche Maßnahmen (Straßenbau-
Beitragssatzung vom 13.10.1993

Der Rat der Stadt Witten hat aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.08.1984 (GV. NW. S.
475/SGV. NW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.04.1992 (GV. NW. S. 124),
und des § 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) für das Land Nordrhein-Westfalen
vom 21.10.1969 (GV. NW. S. 712/SGV. NW. S. 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom
30.04.1991 (GV.NW. S. 222), in Verbindung mit § 10 der Straßenbaubeitragssatzung vom
14.07.1981 in seiner Sitzung am 27.09.1993 folgende Einzelsatzung beschlossen:

§ 1

Der Aufwand für

1. Alter Weg
Verbesserung der Fahrbahndecke von Hasenkampweg bis Königsholz

2.  Am Busche
a) Erneuerung und Verbesserung der Fahrbahndecke von Hardel bis östlicher Grund-

stücksgrenze Am Busch 31
b) Erneuerung und Verbesserung der Straßenentwässerung von Stichstraße bei Haus

Nr. 33 bis Ausbauende

3.  Am Steinberg
Verbesserung der Fahrbahndecke von Haus Nr. 31 bis Ausbauende

4.  Arndtstraße
Erneuerung der Straßenentwässerung von nördlicher Grundstücksgrenze Arndtstraße
15 bis Immermannstraße

5.  Arthur-Imhausen-Straße
Erneuerung der Straßenentwässerung von Ardeystraße bis Nobelstraße

6.  Brunebecker Straße
Erneuerung der Straßenentwässerung von In der Dickete bis Schneer Weg

7. Fabriciusstraße
Verbesserung der Fahrbahndecke von Wengernstraße bis Grenze Bebauungsplan Nr.
3

8.  Fahrendelle
Verbesserung der Fahrbahndecke und Erneuerung der Straßenentwässerung von
Knapp bis Brunsbergweg

9.  Hammerstraße
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Gesamterneuerung von Bahnhofstraße bis Wiesenstraße

10.  Hauptstraße
Erneuerung und Verbesserung der Straßenentwässerung von nördlicher Grundstücks-
grenze Hauptstraße 73 bis Konrad-Adenauer-Straße

11.  Hermannstraße
Verbesserung der Fahrbahndecke von Unterkrone bis Im Mühlenwinkel

12.  Holzkampstraße
Erneuerung der Straßenentwässerung von Ardeystraße bis Willy-Brandt-Straße

13.  Husemannstraße
Erneuerung und Verbesserung der Straßenentwässerung von der westlichen Einmün-
dung der Straße „Beek“ bis Am Viehmarkt

14.  Im Wullen
Verbesserung der Fahrbahndecke von Diesterwegstraße bis Außenbereichsgrenze

15.  Immermannstraße
Erneuerung der Straßenentwässerung von Arndtstraße bis östlicher Grundstücksgren-
ze Immermannstraße 30

16.  In den Dornen
Verbesserung der Fahrbahndecke von westlicher Grundstücksgrenze In den Dornen
10 bis Marderweg

17.  Kantstraße
Verbesserung der Fahrbahndecke von Rüdinghauser Straße bis In der Mark

18.  Kleff
Verbesserung und Erneuerung der Straßenentwässerung von Knapp bis Fahrendelle

19.  Kreisstraße
Verbesserung der Fahrbahndecke von Marktweg bis Brücke (Radweg Rheinischer
Esel)

20.  Nachtigallstraße
Verbesserung und Erneuerung der Fahrbahndecke von Bodenborn bis Frielinghauser
Straße

21.  Oberstraße
Verbesserung der Fahrbahndecke von Ardeystraße bis Markmannstraße
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22.  Parkweg
Verbesserung der Fahrbahndecke im Abschnitt von Röhrchenstraße bis Wennemars-
berg

23.  Platanenweg
Verbesserung der südlichen Gehwegdecke von Eichenweg bis Frielinghauser Straße

24.  Poststraße
a) Anlage eines Parkstreifens von Bahnhofstraße bis Grenze Sanierungsgebiet
b) Anlage eines Parkstreifens von Grenze Sanierungsgebiet bis Bellerslohstraße
c) Verbesserung der Fahrbahndecke von Bahnhofstr. bis Berliner Straße
d) Verbesserung beidseitiger Gehwege von Bahnhofstraße bis Sanierungsgebiets-

grenze mit Ausnahme des nordöstlichen Gehweges von Berliner Straße bis Sanie-
rungsgebietsgrenze

e) Verbesserung beidseitiger Gehwege von Sanierungsgebietsgrenze bis Steinstraße

25.  Schlachthofstraße
Erneuerung der Straßenentwässerung vom Ledderken bis 24 m westlichen der Ein-
fahrt boni-Parkplatz

26.  Siegfriedstraße
Verbesserung der Fahrbahndecke von Ardeystraße bis Noellestraße

27.  Sonnenschein
Verbesserung der Fahrbahndecke von südlicher Eisenbahnüberführung bis Zaunkö-
nigweg

28.  Tannenberg
Verbesserung und Erneuerung der Straßenentwässerung von Albrechtstraße bis ca.
32 m südwestlich der Straße Am Ahnenplatz

29.  Ulmenstraße
Erneuerung der Straßenentwässerung des östlichen Abschnitts von Fabriciusstraße
bis Ende

30.  Vormholzer Ring
Verbesserung der Straßenentwässerung von Ein Bäumchen bis Am Nöcksken

31.  Wannen
Verbesserung und Erneuerung der Fahrbahndecke von Hellweg bis Hardel

32.  Wiesenstraße
Erneuerung und Verbesserung der Straßenentwässerung von Ruhrstraße bis Casino-
straße
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ist für jede straßenbauliche Maßnahme gesondert zu ermitteln und auf die von den jeweili-
gen Abschnitten erschlossenen Grundstücke zu verteilen (Abschnittsbildung gemäß § 8
Abs. 5 KAG NW).

§ 2

Diese Satzung tritt rückwirkend am 1.08.1991 in Kraft.


